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A. Bekanntmachungen des Landkreises Aurich 

 

 
Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich zur Aufhebung kontaktreduzierender Maßnahmen  

für Krankenhäuser 
 
Der Landkreis Aurich erlässt gemäß § 18 Abs. 1 der Niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen 
zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Nds. Corona-Verordnung)1 in Verbindung mit § 28 Abs. 
1 S. 1 IfSG2 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 2, § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 NGöGD3 folgende 
Allgemeinverfügung: 
 
Die Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich über die Ausweitung kontaktreduzierender 
Maßnahmen für Krankenhäuser vom 16.06.2021 wird aufgehoben. 
 
Begründung:  
Mit § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG wird die zuständige Behörde verpflichtet, die zur Verhinderung der Verbreitung 
übertragbarer Krankheiten notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen. § 32 S. 1 IfSG ermächtigt die 
Landesregierungen unter den Voraussetzungen, die für Maßnahmen nach den §§ 28 bis 31 IfSG 
maßgebend sind, durch Rechtsverordnung, entsprechende Gebote und Verbote zu erlassen. Hiervon 
hat das Land Niedersachsen mit der Nds. Corona-Verordnung vom 30. Mai 2021 Gebrauch gemacht, 
wobei die notwendigen Maßnahmen kontinuierlich durch Änderungsverordnungen, zuletzt durch die 
Verordnung vom 18. Juni 2021, an den Verlauf der Pandemie insbesondere unter Berücksichtigung der 
Beschlüsse zwischen der Bundeskanzlerin und den Regierungschefinnen sowie den Regierungschefs 
der Länder angepasst werden.4 Die Voraussetzungen für den Erlass von Schutzmaßnahmen durch die 
Infektionsschutzbehörde liegen nicht mehr vor, da die Infektionszahlen rückläufig sind. Derzeit gibt es 
im Landkreis Aurich bei einer Inzidenz von 2,1 acht aktive Infektionsfälle. 
 
Bekanntmachungshinweis 
 
Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben (§ 41 Abs. 4 
Satz 4 VwVfG). 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Oldenburg, Schlossplatz 10, 26122 Oldenburg, erhoben werden. 
 
In Vertretung 
Smolinski 
_________________________________________________ 
1 Niedersächsische Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Nieder 
   sächsische Corona-Verordnung) v. 30.05.2021, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 18.06.2021, 
2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) v. 20.07.2000 (BGBl. I S. 1045), 
3 Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) v. 24.03.2006 (Nds. GVBl. S.   
   178), 
4 Vgl. die Begründung der Nds. Corona-Verordnung, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgeber: Landkreis Aurich, Fischteichweg 7 – 13, 26603 Aurich 
Bezugspreis: Jährlich 150,- € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 
Einzelexemplar: 3,00 € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 
Redaktionsschluss jeweils Mittwoch, 13.00 Uhr für den Erscheinungstag Freitag der Woche. 
Manuskripte für die Bekanntmachung sind an das Kreistagsbüro des Landkreises Aurich, Fischteichweg 
7 – 13, 26603 Aurich, Telefon (04941)16 1014 zu senden.  
Laufender Bezug des Amtsblattes nur durch den Landkreis Aurich. 


